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aut Hofdekret 37  Un! 1837 Nr 209, iſt die Annahme an
indes Statt ungiltig, wenn die Beſtätigung des Adoptionsaktes von
der Landesſtelle oder Behörde vor dem ode des Wahlvaters noch
nicht Tteilt worden Dar Zum Glück ſind ſo komplizierte Matriku  2
lierungen elten, ſonſt könnten bald die Pfarrhöfe die er nicht
mehr faſſen

Schwertberg. ranz Hiptm Aur
Anmerkung R. Der Pfarrer 0 um ſtaatliche Diſpens vom

Aufgebot einkommen und auch die Konſenserklärung mit dem Qus  —  2
drücklichen Vermerk, daß dieſelbe nur PTO fOro CiVIII gelte, entgegen
nehmen önnen. So hat auch Rom In Lateu ähnlichen Falle entſchieden.

VIII (Eine Frage, die man im Beichtſtuhl ni
unterlaſſen oll.) Ein Pönitent 40 ich An, daß E tempore
noeturno ſechsmal mit einer Perſon des anderen Geſchlechtes „ATr-

naliter er geſündigt habe Er hat zwar die Zahl der chweren
Sünde ganz angegeben, wie — 10 ver  1  et iſt, 4

die Zahl der begangenen Todſünden beſtimmt weiß; llein darf ich
deshalb der Beichtvater auch chon jedesmal mit dieſer ſcheinbar
genauen Angabe zufrieden geben? ch ſage „ſcheinbar“ genauen An
gabe Kommt 8 doch ſehr oft vor, daß die COpula auch zweimal
und noch V  er 11 una éedemque noete geſchieht, der Pönitent
Aber ſich ierüber gau ni anklagt, und wenn C doch eine beſtimmte
Oder beiläufige Za angibt, hiebei oft die Nächte Augen hat,
M denen C die Sünde begangen. Frag darum der Beichtvater einen
ſolchen Pönitenten, wie oft dieſe Sünde u einer Na geſchehen iſt,
ſo wird En nicht ſelten daraufkommen, daß ſich ſchließlich 1N IIIII

prünglich angegeben wurde,eine eit höhere gahl herausſtellt, N

7⁰ Ur/
daß Iu unſerem vielleicht zwölf oder noch mehr Todſünden
᷑I Vorſchein kommen anſtatt der vorher angegebenen ſechs 7  Fragt
dagegen der Beichtvater nicht, E werden alle dieſe Todſünden einfach
ni gebeichtet, während doch bekanntlich nach dem OCOnC. Trid E8S8
IV jede peccatum mortale materia necessaria Confessionis
iſt, der Beichtvater ſelbſt aber auch verpflichtet iſt, für die inteégritas
COnhfessionis 3u ſorgen, ſowei dies Iun ſeinen Kräften ſteht, te denn
auch das Iituale ROm bemerkt: „Si poenitens um  7 Species
t Cireumstantias peccatorum eéxPlicate necessarias 00 éxpresserit,
EUu Sacerdos prudenter interroget.“ (De Sacram. Oen Selbſt⸗
verſtändli wird der Confessarius dieſe rage nUuLl attentis Circum-
Stantlis. alſo klug und mit gehöriger orſicht ſtellen. So könnte CS

vielleicht mehr aufmerkſam machen und ſomit mehr ſchaden als nützen
heißen, enn der Beichtvater dieſe rage richten würde an einen
Pönitenten, der ſich de genannten pececatum erſt einigemale ſchuldig
gemacht oder 2 hie und da begeht, und daher auch, Die man

mit Grund annehmen kann, * doch noch nicht U jener Intenſität
und U jenem (C6S8SUS In der Befriedigung ſeiner ſündhaften U



— 608
gebracht hat, wie eine ſolche rage vermuten ließe Vorſicht würd  5
dann noch umſomehr eboten ſein, venn der Pönitent noch ganzjugendlich ware Hat eS dagegen der Beichtvater ereits mit einem
COnsuetudinarius 3u tun, ſo ird EL Unſere rage ohne Bedenken
ſtellen dürfen, wird aber auch hier nicht glei direkt fragen, ob die
COpula IN UVI nOcte wei— oder noch öfteremale, ſondern einfach,ob ſie einmal geſchehen ſei Vorſichtshalber wird eS dann der BeichtQter auch nicht unterlaſſen, den Pönitenten nochmals zur N‚  Neue über
alle ſeit der letzten el begangenen Sünden aufzufordern, oder
noch beſſer, ſelbſt leſe mit ihm 3u erwecken, vorausgeſetzt natürlich,daß derſelbe überhaupt der Lo  rechung würdig iſtDer gewiſſenhafte Beichtvater Ird ſich endlich auch die Mühenicht verdrießen laſſen, nachzuforſchen, ob der Pönitent nicht etwa
auch on in vorhergehenden Beichten vergeſſen hat, die wirklicheQh der COpula genau anzugeben. Sollte dies der Fall ſein, und

Unkenntnis von elte des Beichtkindes, nicht aber grobe Nachläſſigkeit un der Gewiſſenserforſchung, an dem mangelhaften Bekennt—
niſſe u geweſen ſein, ſo iſt CS In dieſem Falle genügend, daßder Beichtvater den Pönitenten 3u aufrichtiger Reue über die ver
geſſenen und 20 cautelam auch zugleich über die anderen Sünden dieſerBeichten anhält und mit den noch ni gebeichteten auch alle Sünden
jener mangelhaften Beichten sSummatim Iu die gegenwärtige einſchließt.Zugleich wird 27⁰ auch der Confessarius nicht Unterlaſſen, den Pönitentenauf die geſundheitsſchädlichen Folgen ſolcher geſchlechtlicher Exzeſſehinzuweiſen, beſonders venn dieſe häufig vorkommen, und wird vielleichtder Beichtvater mit einem derartigen Hinwei  8  O, beſonders EL ſichauch noch U auf diesbezügliche Ausſprüche der Aerzte (ogl. B
Dr Capellmann, Paſtoralmedizin 12 Aufl 78.), den Pönitentenwirkſamer von ſeiner (COnsuetudo peéessima abſchrecken al mit dem
bloßen geiſtli
gemeint ſein.

chen Uſpru dieſer auch noch ſo ern und 5
(Pfarrkonkursprüfung bei der k. u. tlttargeiſtlichkeit.) Die Dienſtvorſchrift für die Militärgeiſtlichkeit,herausgegeben durch Zirkularverordnung vom 21 September *Präſ Nr 6551, Normalverordnungen Stück 3 chreibt im 8 3,un —12 die Pfarrkonkursprüfung für die Militärgeiſtlichkeitvor Der betreffende Paſſus lautet „Zu Feldſuperioren können

jene Feldkuraten und geiſtlichen Profeſſoren befördert werden, Edie vorgeſchriebene Prüfung mit entſprechendem Erfolg abgelegt haben,die für den erledigten Poſten erforderlichen Sprachkenntniſſe und jeneCharaktereigenſchaften beſitzen, E eine erſprießliche Ausübung,Amtsführung mit Beſtimmtheit erwarten laſſenIm enn on geeigneter Feldkurat nur mangels der fürden erledigten Poſten erforderlichen Sprachkenntniſſe nicht befördertwerden kann, bleibt ihm der Rang vorbe  en.


